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Bekanntmachung.

Dienstag , den 7 . Oktober 1802,
Nachmittags 8 */t Uhr, wird der dem
Leutnanta. D. Gutsbesitzer Hans BeSkow
in Dresden-Blasewitz gehörige Acker ober
der Dietenmühle, 3. Gewann, zwischen
Kaspar Wilhelm Piepenbrink und einem
Weg einerseits und der Bingertstraße und
einem Weg anderseits, in Sonnenberger Ge¬
markung belegen und zu 32,600 Mk. taxirt,
im Gemeindezimmer zu Sonnenberg öffentlich
zwangsweise versteigert. F 266

Wiesbaden , den 26. August 1902.
Königliches  Amtsgericht 12.

Bekanntmachung.
Von bsachtenswerther Seite ist darauf hin-

gewiesen worden, daß die ans den Straßen pp.
fetlflebalteiien Mineralwässer, wie Selters-, Soda-
Wassern. A. m., an die Abnehmer oft eiskalt
verabfolgt werden und daß der Genuß so kalten
Walser«, der schon in normalen Zeiten leicht ernste
Verdauungsstörungen von längerer Dauer nach
sich ziehe, in der gegenwärtigen Jahreszeit die
Neigung zu derartigen Erkrankungen befördere.

Auf Veranlassung des Herrn Ministers der
geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegcn-
heiten werden die Verkäufer von Mineralwässern
tm Ausschank angewiesen, das Getränk fernerhin
nicht kälter als in einem der Trinkwasscr-
Temperatur entsprechenden Wärmegrad von 10 Grad
Celsius abzugeben.

Im Anschluß hieran nehme ich Gelegenheit,
das Publikum vor dem Genuß eiskalter Getränke
überhaupt, insbesondere aber solcher Mineralwässer
zu warnen. *

Wiesbaden, den1. Juli 1802.
Der Polizei-Präsident. In Vertr.: Falck e.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

Mdurch IhreBeNlfsgeschäfte in Anspruch genommeneniticit Gelegenheit zur mündliche» Verhandlung
eN Beamten der KöiiiglichcnGewerbe-Jnspection

Sit geben, finden für die Königliche Gewerbe
Jitspection zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunden am 1. und3. Sonntag jeden Monats,
Vormittags von 11'/- bis Mittags 1'/- Ubr und
am Sonnabend der 2. und 4. Woche jeden Monats
Nachmittags von5'/» bis 7'/- Uhr in deren Ge¬
schäftslokal. Dotzbeimerstraße6, hier statt. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Aus städtischen Fonds sind 84, « « 0 Mk.

in einer Summe oder getheilt zu 4 > au:
Hypothek gegen doppelte gerichtliche Taxe
alsbald auszuleihen. Anträge sind unter
Vorlage des neuesten Stockbuchsauszugs im
Nachhause, Zimmer 23, zu stellen. F292

Wiesbaden , den 28. August 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

«der die Abgabe von Gas znm Prtvat-
«ebrauche treten von jetzt ab die nachstehenden
durch Magistratsbeichluß vom 26. März d. I.
«enebmigtcn ncurcdigirten Bestimmungen in Kraft,
was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird

Wiesbaden , den 1. Mai 1902.
Die Verwaltung der Wasser-, GaS- n

Elektr.-Werke.

Bestimmungen über die Abgabe
von Gas zum Privatgcbranche.

(Genehmigt durch Magistrats-Beschluß vom
26. März 1902).

§ 1. Allgemeines.
Das Gaswerk der Stadt Wiesbaden herab

lvlgt Gas sowohl
zur Beleuchtung, als auch
zum Heizen und Kochen, oder
znm Maschinenbetrieb

anter der Bedingung, daß die nachstehenden Be-
mmmnugen nach erfolgter Anmeldung znm Gas-
vezug ohne Weiteres in Kraft treten.

§ 2. Anmeldung znm Gasbezug.
Wird für einen der angegebenen Zwecke der

vezug von Gas gewünscht, so ist ein dement-
wrechrudcs Gesuch bei der Verwaltmig des Gas¬
werks einzurcichrn, unter Benutzung des hierfür
von letzterer unentgeltlich zu verabfolgenden
Formulars. Wenn der Gesuchsteller nicht Besitzer
oes Hauses ist. für welches die Anlage einer Gas-
teitung gewünscht wird, so ist die Zustimmung deS
vetikffendeu Hausbesitzers nachzuweije».

Dem Gesuche ist eine Zeichnung im Maßstnbe
M mindestens1;250 beizufügeii, ans welcher die
«ottiiatjon, der Kellergrunpriß,' sowie die Lage der
vorhandenen oder projectjrtcn EiitwässernngS-
mnale ersehen werde» kann und ferner, an welcher
«telle die gewünschte Leitung eiiigesjjhrt werden
M , Me letztere ist im Allgemeinen mindestens
l  Meter pon den Kanälen,„,d etwaige» anderen
Leitungen riisfernt zu projectire» ,ind entscheidet
stmglich die Verwaltung des Gaswerks, ob die
Leitung in der gewünschten Weise aiisgefiibrt

werden kann, oder ob eine Verschiebung erforder¬
lich ist.

Die Herstellung größerer Einführungen zu
gewerblichen Zweckenn. s. w. kann abgelehnt oder
an besondere Bedingungen geknüpft werden.
„ ier  gewünschte Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen kann,
hierzu vielmehr die Legung einer neuen Straßen-
teitnng oder die Verlängerung einer bestehenden
Leitung erforderlich ist, so wird in jedem einzelnen
Falle die Entscheidung darüber Vorbehalten, ob
mid unter welche» Bedingungen der Anschluß er
folgen und Gas abgegeben werden kann.

8 3. Herstellung der Gaseinrichtungeu
a. Dnrch das Gaswerk herzustellen.

i . Die, bei Herstellung von Gaseinrichtungen er-
IVveOichen Rohrleitungen lind zwar von dem
städtischen Hanptrohr bis zu den Gasmessern, die
Aufstellung der letzteren, sowie die Einrichtung zu
iolchcn Flammen, welche ohne Gasmesser benutzt
werden sollen, müssen ausnahmslos durch Beaus
trggte des Gaswerks ousgesührt werden.

Sind derartige Einrichtungen dennoch ganz
oder theilweise von anderer Seite ausgeführt, so
ist die Verwaltung des Gaswerks berechtigt, die
Abgabe von Gas so lange zu verweigern, bis die
ictr.Theile wieder entfernt und durch solche ersetzt
mb welche durch Beauftragte des Gaswerks ans-

gesilbrt worden sind.
„In gleicher Weise dürfen Veränderungenoder

Aufbesserungen an den vorgcdachten Einrichtunac»
nur durch Beauftragte des Gaswerks ausgeführt
werden. Das Gleiche bezieht sich auf die Brenner
zu Flammen, deren Gasverbrauch nicht durch
Messer cm,trollirt wird.
/ * Di« Oeffnling einer außer Betrieb gesetzteniabgemeldcten)Leitung, auch wenn in derselben ein
Gasmksser noch eingeschaltet sein sollte, darf nur
durch Arbeiter des Gaslverks erfolgen. Unterkcinen
Umstanden dürfen Einrichtungen getroffen werden,
welche einen mißbräuchlichen Gasbczug ermöglichen;
nndet dies dennoch statt, so erfolgt entsvrcchender
rffstrag ans gerichtliche Bestrafung. In einem
laichen Falle ist die Verwaltung des Gaswerks
außerdem befugt, die betr. Einrichtungen zu ent
fernen und die fernere Abgabe von Gas an den
Abnehmer zn verweigern.

b. Durch Private herzustellen.
Alle übrigen im Vrivateigentbnm gelegenen

und zur Fortleitnng und zweckmäßigen Benutzung
des bereits gemessenen Gases dienenden Leitungen
und Einrichtungen können nach Maßgabe der hier¬
über jeweils bestehenden Vorschriften von sach¬
kundigen nnd als zu verlässig bekannten Installateurenausgeführt werben, dürfen aber erst dann in
Benutzung genommen werde», nachdem deren
sachgemäße Anlage, die ausreichende Weite de«
Röhrendurchmessers und die Dichtigkeit aller Tbeile
der Gasanlage seitens der GaSwerksverwaltnng
sestgestellt worden sind. Die Verwaltung des
Gaswerks bebält sich das Recht vor. je nach Sach¬
lage eine Controle der ansgefnhrten Arbeiten
eintreten zu lassen und die Abgabe von Ga« von
dem Restiltat der Untersuchung abbängig zu machen,
allein sie übernimmt mit dieser etwaigen Controle
dem Gasabnebmer aegenüber keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte und Brauchbarkeit der
bergestellten Arbeit und auch keine Ersatzvsticht für
etwa eintretenden Schaden wegen Mangelhaftigkeitderselben.

Die dnrch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten hat der Gasabnebmer zu tragen.

An Privatleitnngen dürfen bei Vermeidung
sofortiger Gasabstellung und Llntragstclliingans
gerichtliche Bestrafniig keiiieEinrichtnngenangebrocht
oder Handlungen vorgenommen werden, durch welche
ein nachtheiliger Einfluß ans die benachbarten
Leitungen ansgeübt werden kann.
8 4. EiurichtungS - » . Unterhaltungskosten

Das Zuleitiinnsrobr vom Hauptrobr bis zur
Grenze des Privatgrundstücks wird aus Kosten des
Gaswerks aelegt und unterhalten und verbleibt
Eigentbum des letzteren; ebenso verhält es sich mit
dem Gasmesser, für welchen nur die Kosten der
Aufstelluna, sowie eine entsprechende Micthc zu
vergüten sind.

Der übrige Tbeil der Leitung von der Grenze
des Grundstücks bis zn dem Ausstellnnasort des
Gasmessers wird ans Kosten des Bestellers her¬
gestellt und uiiterbalten, wobei über die Notbwendig
keit und den Umfang der vorzunebmenden Revara
t»ren lediglich die Verwaltung des Gaswerks ent
scheidet. Die Kosten für die Ansstellnng des
Gasmessers, die Herstellnna der Verbindungen und
die Lieferung de? Hauptbahnens hat der betr.
Gasobnehmer zn tragen.

In den Fällen iedoch, in welchen in ei» und
dasselbe Gebäude außer der einen noch eine weitere
Leitung eingeiübrt werden soll, oder wo der Ge.
suchsteller nicht Eiacntbümer de? betr. Hanse« ist,
bat der Besteller die Gesammtkosten der Leitung
vom Hanptrohr ab und deren Unterhaltiing zn
tragen.

Die Krößenverbältliisse dieser Einrichtungen
werden nach Maßgabe der in dem Anmeldegemch
gemachten Mittbeiliinaen über die AnSdebnnng der
Anlage von der Verwaltung des Gaswerk» fest-
gestellt.Die hiernach zn erbebenden, von der Ver-
waltnng des Gaswerks festzusetzenden Beträge
werden nach Fertigstellung der betreffenden Ein

Der Verwaltung steht da, Recht zn, für die
richtige Zahlung der von dem Gaswerk auS-
zuführenderi Arbeiten und Lieferungen bei der
Anmeldung zum Gasbczug eine Caution in der
ungefähren Höhe der Anlagekosten zu verlangen.

Bis zur vollständigen Zahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigcnlhum des Gaswerks
und ist die Einrichtung bis dahin nur als leihweise
überlasten zn betrachten.

Ergiebt sich später aus Anlaß eines wesentlich
erhöhten Gasverbrauchs die Nothwendigkeit, einen
größeren Gasmesser aufzustellen oder das Zn-
leitungsrohr durch ein weiteres zn ersetzen, so er¬
folgen diese Arbeiten auf Kosten des Gaswerks.

!Verbrauchs Nach Feststellung und Abwägung bei
Imaßgebenden Verhältnisse. Die Höhe dieseräahlungsanforderung wird endgültig von dererwaltung de« Gaswerks festgesetzt.

Anträge ans Auswechselung eine» Gasmessers
mit der Behauptung, daß derselbe zu viel anzeige.
wird nur dann stattgegeben, wenn dcr Antragsteller
sich verpflichtet, die entstandenen Kosten für den
Fall zu zahlen, daß der Messer nicht mehr,als
4 pCt. von der Richtigkeit abweicht.

richtnnaen bei Beträgen über 30 Mk. dem Besteller
in Rechnung gestellt und sind alsbald, spätesten«
aber bei Vorzeigung der bezügliche» Ouittnngen
z» bezablcn, unbeschadet etwa zn erhebender Rekla-
inationen. Beträae unter 30 Mk. sind bei Vor¬
zeigung der quittirten Rechnung fällig.

8 5. Controle der Gaseinrichtungen.
Es stcbt der Verwaltung das Recht»», die

Gnsmester und Rohrleitungen, sowie die Räume,
welche mit Gareinrichtungen versehen sind, von
-ff't zu Zeit nackz,liehen, die sog. nassen Gasmesser
mit Wasser auffullcii, sowie den Verbrauch an
Gas, io oft das erforderlich, controllireu zulasten.
Der Gasabnehmer ist verpflichtet, den Beamten
und Arbeitern des Gaswerks bchnfs Vornahme
von Betricbsarbeiten jedweder Art den Zutritt zu
den Gasmesser», sowie zn allen Räumen, "in welchen
sich Gaseinrichtungen befinden, zn gestatten.

Die Gasabnchmer haben dafür zn sorgen, daß
die Mksser wie auch di- Hauvtbähne stets leickt
?"üanglich bleiben. Werden bestehende Hindernisse
ans Verla,,aen der Gaswerksverwaltuna nicht als¬
bald beseitigt, so ist letztere ohne Weiteres be¬
rechtigt. die erforderlichen Arbeite» auf Kosten des
Gasabnchmers ansführen zu lasten.

8 6. Lieferung des Gases,
a. Allgemeines.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen steht das
erforderliche GaS zu jeder Tages- und Nachtzeit
den Gasabnebmern zur Verfügimg. Sollte dar
Gaswerk jedoch durch Betriebsarbeiten. Betriebs¬
unfälle. Feuersgefahr. Arbeitsausstände. Natnr-
ereigmffe, Krieg, überhaupt durch Ursachen, deren
Verhinderung nicht in seiner Macht steht, in der
Gasbereitung oder Fortleitnnq des Gases zn den
Abnehmern behindert sein, so hört die Gasliefcrniig
so lange auf. bis die Störungen beseitigt worden

5??J ooß bfr GaSnbiiehmer irgendwelche
Entschädigung beanspruchen kann.

b. GemeinschaftlicheEinrichtungen.
Sofern die Gareinrichtung de»Gasabnebmer«

mit den Hanptröhren de« Gaswerks nicht in
direkter Verbindung steht, sondern mit einer oder
mehreren Leitungen nur ein gemeinsames Zu-
leitungsrohr besitzt, oder erst durch einen von einem
anderen,Abnehmer benutzten SanptgaSmesser ge-
speist wird, also nur einen Theil der Gesammt-
emrichtungen bildet, so kann der betreffende Gas-
abiiehmcr keinen Anspruch geqen das Gaswerk
aeltend machen, wenn ans irgend einer Veran¬
lassung die Ziisübrung des Gases zu dem aemein-
lamen GasriisühninoSrobr oder zn dem Hanvt-
gasmeffer versagt werden muß.

8 7. Ermittelung der Größe des GaS-
Verbranchs.

a. Durch Gasmesser.
Die Menge,des abgegebenen Gases wird durch

Gasmesser ermittelt, welche dem Gaswerk eigen-
tbulnlich gehören. Das letztere trägt die Koste»
für die Anschaffung Und Untcrbaltiing der Messer
wogegen die Gasabnebmer al« Vergütung für
diese Unterhaltung und Entschädigung für die Ab-
nutzilng der Messer monatlich die nachstehenden
Vergütungen zu zahlen haben und »war:

Mk. 0.30 für einen 3-fl. Messer
" 8$ " " « • ." 0 .50 „ „ • 10 „
„ 0.70 „ „ 20 ,  "
.. o.9o .. „ so ; :
" 140 " " W » "

i .5o : :  80 " -
.. 1.00 .. „ 100 " "
„ 2.50 .. .. 150

Für die vassende Herstellnna" des Raume?, in
welchem der Gasmesser ausgestellt wird, sowie An-
briiiguiig der etwa erforderlichenSchntzvorricht-
ilngen gegen Beschädigungen und Frost hat der
betr. Gasabnehmer in ausreichendem Maße zu
sorgen. Letzterer hat auch die Kostenm tragen
für alle Beschädigungen, welche an den Messern in
Folge der Außerachtlassung der nothwendigen Vor¬
sichtsmaßregeln entstehen.
' . Das Ein- und Aiisschalten, insbesondere aber
auch das Versetzen von Gasmessern darr nur durch
mwÄ er.bfr? KE -rks. keinesfalls durch einenPrlvat-Jnstallateur. erfolgen.
Klagê" Zuwiderhandlungen erfolgt gerichtliche

b. Durch Schätzung.
, Wenn einzelne Flammen nur unter Anwendung

aii8crgewohnl,»er Kosten und Umstände von einem
hinter dem Messer liegenden Tbeil der Robrleitung
gespeist werden können, wiez. B. an Tborvseiler»
zu Landbaiisanlagkii, so können solche Flammen
von der Verwaltung der Gaswerks au» vor dem
M-sier abgezweiat werden. In solchen Ausnahme-
fallen wird die(Äroßed-'SGasverbrauchs nach der
Stundenzahl und Größe des Brenners resp.
^isulatorr ermittelt Solche Flammen werde»
lkdiglich durch die stadtiichen Laternenanzünder zn
den Zeiten ange.ündet und aclöicht, zn welchen das
Aittunden nnd Loschen der in der Nähe befindlichen
öffentlichen Laternen erfolgt.

mii> Ech- dvastc Gasmesser.
k.,n. -'nGasmess-r schadhaft oder zeigt der-0«kbrauchtö Gasmenge nicht iiiehr mit
mit ? » ?*!• ia «rsplgt nach Auswechselung dieses
Messers alsbaldige Einschätziisig des fraglichen

8 8. Preis des Gases.
Der Preis des Gases zn allen Verbrauchs-

zwecken beträgt für die VerbrauchsmonateApril
bis einschl. September 12 Pf. pro Cbm. und für
die Verbrancksmonate Oktober bis einschl. März
16 Pf. pro Cbm., wobei der Mindestverbrauch für
jeden Messer und jeden einzelnen Monat-auf
6 Cbm. festgesetzt ist.
8 9. Vermeidung von Drnckschwankungen.

Bei Benutzung de» Gases durch Gaskraft-
niaschinen muß die Lcitung zwischen dem Messer
unv der Maschine mit einer Vorrichtung zur Ver¬
hinderung der Drnckschwankungen versehen sein,
welche so ausreichend wirkt,daß bei der Vornahme
einer Untersuchung für keine Gangart der Maschine
an einem der hinter dem Gasmesser und vor der
Regnlirungscinrichtung anznbriiigenden Waffcr-
manometer oder Argandbrenner sich Druck-
ichwankungeii bcmerklich machen. Die Rohrver¬
bindung an dem Manometer oder der nach Ab¬
nahme des Manometers in dem AuSlauf des
Rohres eiiigeschranbte Stöpsel, wird durch einen
Bediensteten des Gaswerks plombirt.

Die Verwaltuna des Gaswerks behält sich das
Recht vor, die Zuführung des Gases zur Gas¬
kraftmaschine zn versagen oder die bereits ein-
aerichtete Zuführung zu unterbrechen, fall« die zur
Anfbebuna der Drnckschwankungengetroffene Ein¬
richtung sich später als ungenügend erweist.

8 10. Zahlung der Rechnungen.
Monatlich wird von den Bediensteten des

Gaswerks der Gasmesserstand ausgenommen,,der
Verbrauch ermittelt und darüber zuzüglich des
Betrages für Unterhaltung und Abnutzung des
Gasmessers dem Gasabnebmer eine mit dem
Stempel des Gaswerks versehene Quittung über
die zu zahlenden Beträge vorgelegt, welche sofort
bei Vorzeigung ohne Rücksicht auf eine etwa zu
erhebende Reclamation einzulösen ist.

Eine etwaige Reclamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründimg bti
der Verwaltung des Gaswerks einznreichen.

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg in
Anforderung gebracht, so hat die Verwaltung des
Gaswerks,iinbelchadet der event.Zwangsbeitreibung
der Rückstände, im Verwaltungswegedas Recht,
ohne jede Aufkündigung die Leitung abzuschließen,
den Messer zii entfernen und nicht eher wieder zu
offnen, bis die rückständigen Beträge nnd die mit
der Abstellung und Wiedereinschaltung der Leitung
nnd des Messers verbundeneu Kosten vorweg'gedeckt
worden sind.

Die Verwaltung de? Gaswerks hat, abgesehen
von dem„Fall des§ 4, Abs. 6, zu jeder Zeit has
Recht, für ihre Leistungen in Bezug auf Gas-

| zufühnmg pp. eine von ihr nach Höhe'Und Art zu
bestimmende, Kaution zu verlangen mzd vor
ordnungsmäßiger Bestellung dieser Kaution-jede
weitere Leistung zu versagen.

Die Rückgabe der Kaution bat erst nach
Deckung aller Forderungen des Gaswerks für
Gasbezng und Meffermicthe zn erfolgen. Auch
kann sich die Verwaltung des Gaswerks ans der
Kanlion für ihre jeweiligen Ansprüche befriedigen,
ohne daß eS eines gerichtlichen Verfahrens oder
einer voraängigeu Benachrichtigung des KantionS-
bestellers bedarf.

8 11. Befeitigitttg der Privatleititn- en.
Wird eine Privatabzweigunglänger als zwei

.zahre hmdurcb̂nicht benutzt, so kann dieselbe,
soweit sie im öffentlichen Eigentbum liegt, durch
die Verwaltung des Gaswerks ganz oder tbeil-
weiie entfernt werden. Eine spätere Wieder-
annieldnngz„mKasbczuge wird nur dann berück-
sichtiqt.wenn gleichzeitig diemitder Wiederherstellung
der Anlage verbundenen Kosten bezahlt werden.

:i 12. Beendigung des Gasbezuges.
»». Durch Abmeldung.

Der Gasabnebmer ist verpflichtet, sobald er
aiif den ferneren Gasbezng»vzichtet, dieses der
Verwaltung mündlich oder schriftlich anzuzeigen
imd die rückständigen Beträge zu zahlen. Meldetder-
,elbe die Gasbenutzung nicht ab, so bleibt er so
mnge für die Bezahlung auch des von seinem
Nachfolger verbrauchten Gasts verpflichtet bis diese
Anzeige erfolgt oder der llebergang der GaZein-
richtnngen ans einen anderen Gasabnebmer von
letztereni bei der Verwaltung des Gaswerks ange¬
meldet worden ist.

b. Durch zwangsweiseAufhebung.
Der Verwaltung steht das Rechtz». in den

Fallen, in welchen gegen eine der vorstehenden
Best immun gen gefehlt wird, ohne vorherige richter¬
liche Enticheidnng oder Kündigung den Gasbezng
iii  der ,hr geeignet erscheinenden Weist obn«
Weiteres zn»nterbrechen. oder nach ihrem Ermcffen

° °>

§ 13, Ncndcrungcn vorstehender
m, .Bestimmungen.

... Der Magistrat behält sich dar Recht vor.

.lendernngc» oder Zusätze au und zn diesen Be»
' "Ersten,u lasse», wenn hierzu da«

Bedursnii; vor,ul,egen schkint: solche Aenderungcn
'mg ihre GültiMÖ̂ Bekanntmach-
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8 56.
4. Kinder unter 10 Jahren , welche sich nicht

^kglcltnnc, erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist die Bcnntzuna der in den öffentlichen Anlagen
und Straßen ausgestellten Nnbebänke, welche die
Bezeichnung „Kurverwaltung" oder „Bau-
vcrwaltnng" tragen, untersagt.

' ' § '57. ‘
Verkehr in der Kock,brunncn- Anlage.

1. hindern unter 10 Jahren ist ohne Be¬
gleitung erwachsener Personen, Kinderwärterinnen
jedoch, die sich in Ausübung ihres Berufes be¬
finden, Überhaupt der Aufenthalt in der Koch-
brnnnen - Anlage und der Trinkhalle daselbst
untersagt.
. , , 2. Personen in unsauberer Kleidung, ferner
solchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führe», ist der Anfent-
halt ,n der Kochbrnnnen-Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nichtgestattet.
•rz Ä" 5er Zeit vom 1. Avril bis 1. November
m bas Dfaucbtn in der Kochbruuneu-Aulage bis
9 Uhr Vormittags verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die Koch-
brunncn-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Wahrend der Brnnnenmnsik darf die Vcr-
bindungsstraßc zwischen Taunusstraße und Kranz-
vlatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schrittbefahren werden.  *

Bekanntmachung.
Sion dem Feldwege zwischen der Martin - und

einer neuen Straße an der Lessinastraße No. 8953
des Lagcrbuchs, fotf.her auf dem Plane mit rother
Farbe angeleate Tbeil eingezogen werdend Dieses
Vorhaben wird gemäß § 57 des Znständipkeits-
aefefees vom 1. August 1883 mit dem Anfngen
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
irinwendnnaeil' hiergegen innerhalb einer mit dem

d. Mts . begiiii'ende» Frist von vier Wochen
bei dem Magistrate schriftlich einzureichen oder im
Nathhause, Zimnier No. 51, zum Protokolle zu
erklären sind. Eine Zeichnung liegt an der ge¬
nannten Stelle zur Einsicht aus.

Wiesbaden , den 21. Angnst 1902.
Der Oberbirroermeister. In Vertr.: Kö rner.

Verdingung.
Die Arbeiten ii»d Lieferungen zur A»s-

fuhrung der Entwässerungsanlage für den
Neubau des Pumpenhauses , sowie für die
Meßkammer aus dem Gebäude der Sammel-
Behälter der städt. Wasserwerke Platterstraße «0,
sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Zeichnungen können während der Vormittaqs-
dienstitunden im Rathhanse, Zimnier No. 75«..
ernaesehen, die Verdingungsimterlagenausschließlich
Zeichnungen von Zimmer 57 gegen Baarzoblnng
oder bestellgeldfreie Einsendung von 1 Mk. be¬
zogen werden.

Verschlosseneund mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , de» 1. September 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureicheu.
Die Eröffnuna der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
t -Y?ur  5em vorgeschriebenen und a„s-

gefullteu Verdingunassoimular eingercichtcn An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagssrist: 14 Tage.
Wiesbaden , den 16. August 1902.

Stadtbauamt,
Abtheilung für Canalisationswes cn.

Bekanntmachung.
Die Dachdecker- und Svenglerarbeiten

für das Reinigerhaus II der Gasfabrik und für
das Pumpenhaus ans dem Terrain der Städt
WasserreservoirePlattcrstraßc 90, sollen vergebenwerden.

Die der Vergebung zu Grunde geleaten Be¬
dingungen und Zeichnungen können an den Wochen¬
tagen von « —10 Uhr Vormittaas auf dem
Banbürcan der Gasfabrik , Mainzer Land¬
straße No. 4, eingesehen und die zu verwendenden
Angebotsformulare daselbst in Empfang genommenwerden.

Die Angebote sind verschlossen und mit ent¬
sprechender Aufschrift versehen bis svätestens
Dienstag , den 2. September d. I . . Mittags
12 Uhr , bei der Direction,. Marktstraßc 16.
Zimmer No. 5, einzureicheu.

Wiesbaden » den 21. August 1902.
Die Direction der

städt. Wasser-, ltzas- « , EkektricitätSwerke.
Verdingung.

•' Die Ausführung der Tapezirerarbeiten
für den Neubau des Bolksbades in der Roon-
straße hierselbst soll im Wege der öffeiitlichen
AnSschreibnng verdungen lverden. Angebotsformu¬
lare können während der Vormittagsdieiiststunden
rm Rathhanse, Zimmer No. 41, eingesehen, auch
von dort unentgeltlich, und zwar bi« zum 4. Sep¬
tember d. I .. bezogen werden. Verschlossene und
mit der Aufschrift „ K . A . 111 «- versehene An¬
gebote sind spätestens bis

Samstag , den 6 . September 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureicheu. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa, erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ausgefüllte» Verdigiiiigsformnlar cingereichtcn An¬
gebote werden berücksichtigt. Zuschlagssrist: 30 Tage.

Wiesbaden , den 22. August 1902. *
Stadtbauamt , Tlbtheiluua für Hoch bau.

Bekanntmachung.
Die bei der Schlachthaus- Verwaltung vor¬

handenen ältere» Gegenstände:
ca. 1300 Kilogr. Gußeißen,
ca. 1400 „ sonstiges altes Eisen,

sollen Dienstag , den 9 . September 1902,
Nachmittags 4 Uhr. in der Schlachthausanlagc
an den Meistbictendeii öffentlich versteigert werden.

Die Bedingiingenliegen im Bürcau der Ver¬
waltung zur Einsicht aus und die Gegenstände
können in der Schlachthausanlagcangesehen werden.

Wiesbaden , den 27. August 1902. *
_Die Schlachthaus -Berwaltuna.

Verdingung.
Die Ausführung und das Aufstellcn der

gesammteu Eisen -Dachconstruction , 65,000 kg,
Mm Um- und Erweiterungsbau des Kurhaus-
Provisoriums Hierselbst soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdlingei, werden. An-
gebotsformulare, Vcrdingnngs - Unterlagen und
Zeichnungen können während der Vormittags-
Dienststiindcn im Rathhanse, Zimmer No. 41, ein¬
gesehen, die Verdingnngs-Unterlagkn einschließlich
lr>Blatt Zeichnungen auch von dort gegen Baar-
zablung oder bestellgcldsreieEinsendung von 10 Mk.
und zwar bis zum 8. September d. I . bezogen
werden. Im letzteren Fülle sind die Geldan¬
weisungen an iiiisere» technischen Secretär Andreß
— Rathbans hier— zu richten. Verschlossene und
mit der Aufschrift„H. A. 112" versehene Angebote
sind svätestens bis

Freitag , den 12. September 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher cinzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Rur die mit dem vorgeschriebenen und
ausgesülltcn Verdiiigunassormnlar eiligereichte»
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist'4 Wochen.

Wiesbaden , drn 27. August 1902.
Stadtbauamt , Abtheilung für .Hochbau

Bekanntmachung.
Volks - Badeanstalten.

Die Bäder sind geöffnet in den Monaten Ma!
bis Anglist von Morgens 6 Ubr bis Abends9 Uhr,
März, Avril. September, Oktober von Morgens
7 Uhr bis Abends 8 Uhr , November bis Februar
von Morgens 7'/, 'Ubr bis Abends 8 Uhr. An
alle» Samsiaaen wird um 9 Uhr Abends, an den
Sonn - und Feiertagen in» 11 Uhr Vormittag?
geschlossen. Die Fraucnbäder bleiben in der Zeit
von1—4 Ubr Nachmittags geschloffen. Der Karten¬
verkauf wird 20 Minuten vor Schluß de« Bades
eiiiaeffellt._ Das Stadtbauamt . *
Städt .öffentlicheGüter -Niederlage.

Für die städt . öffentliche Küter -Niedcr-
lage illiter dem Accisc- Amts-Gebände, Neugaffe
No. 6« hier, werden jederzeit unverdorbene
Waaren zur Lagerung ausgenommen. Das Lager¬
geld beträgt zehn Pfennige für je 50 kg
und Monat.

Die näheren Bedingungen sind in unserer
Buchhalterei, Neiigasse No. 6a , z» erfahren.

_ Städt . Accisc-Amt
Zum Schutzcder Feuer -Telegraphen.

Die §§ 317 und 318 der Deutschen Reichs-
Strafgesetzbuches bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand¬
lungen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gefäiianißstrafe bis
3 Jahren , bczw. mit Geldstrafe bis zu 900 Mk.
Indem wir biermst darauf aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
öffentlichen Zwecken dienende Telegraphen-Anstalt
anzufeben ist, weifen wir gleichzeitig darauf hin,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Bc-
nntziing dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kann, daß die Isolatoren oder die
Leisungrdrähte beschädigt, oder daß durch Ver-
schlinguna der Drähte sogenannte Erdvcrbindungcn
herbeigesührt werden.

Solche Erdverbindnngenkönnen dadurch ent
stehen, daß die Leitnngsdräbte mit Tüchern, Vor-
bänaeii, Fahnen, Baugerüsttheilen und dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elekirischer Anlagend»s Fener-Telegrapben-,
der Feuer-Telephone- und Alarmleitnngenverwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtiingen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoration von Häusern und Straßen ltitb Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telegravheiileituiig und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
Feuersicherheit unserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgeiiomnien haben, ersucht, dies
sofort auf der Feuerwache. Neugaffe 0 , anzeiaen
zu wollen, damit die umgehende Beseitigung des
Betriebshindernisfes durch den städtischen Brand-
Dircctor veranlaßt werden kann. *

_ Der Brand -Dirccto r.
Bichhof -Bericht

für die Woche vom 21. bis 27. Ang. 1902.

1 Bieh-
gattnng

c: «-XI

L) «
Stück

ä Preise

per

von — bis

©5
Ochsen . 1 130 1. 50 kg 72 — 74—

ri. Schladit- 67 — 69
Kühe . . 1. gewicht 66 — 69—J137 17. 62 —65—
Schweine 738 1 kg 124 1 86
Kälber . 463 Schlacht- 1 40 1 60
.Hammel. 179 gewicht 120 128
Ferkel. . — Stück —

um ai.  sauy . lVy/S.
Städtische SckNackitbaus-Vertvaltun a.

Sonnenberg.
Bekanntmachung.

Samstag , den » 9 . August 1992,
Nachmittags 7 Uhr, lassen die Eheleute
Christian Bach 3 . von hier 12 in der
Gemarkung Sonncnberg und 1 in der Ge¬
markung Bicrstadt belcgcnc Grundstücke zum
zweiten und letzten Mal im hiesigen Nathhaus-
saalc freiwillig öffentlich versteigern. Zur
Zahlung des Steigschillings sind6 Termine
vorgesehen. Mehrere Grundstücke eignen sich
als Spcculationsobjecte. F312

Sonnenberg , 26. August 1902.
Der Ortsgerichtsvorsteher.

In Vertr.: Dörr.

Kirchliche Anzeigen.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag , den 51. August. (14. Sonnt , n. Trin .)

Jugendgottesdienst 8'/ - Uhr: Pfr . Bickel.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr . Schußler.

Nach der Predigt Beichte und HI. Abendmahl.
Christenlehre 11' /- Ubr: Pfr . Schußler.
Abendgottcsdienstö Ubr: Missionar Autenrieth.
Amtswochc: Pfr . Schußler.

Bergkirche.
Sonntag , den 31. Anglist. (14. Sonnt , n. Trin .)

Frühgottcrdienst 8-/2 Uhr : Psr . Dichl.
Hauptgottesdienst10 Uhr: Pfr . Beesenmeyer.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Beesciimeber. Beerdigungen: Pfr . Diehl.
HL. Die Sonntagstaufen , welche Samstags

anzuineldeii sind, finden um 2'/, Uhr in der
Kirche statt.

Ringkirche.
Sonntag , den 31. Angnst. (14. Sonnt , n. Trin .)

Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr . Risch.
Christenlehre.

Rachm.-Gottesdienst 5 Uhr : Pfr . Lieber.
Amtswochc. Tausen und Trauungen: Pfr.

Risch. Beerdigungen: Pfr . Lieber.
Evangelisches Bcrciushaus , Platterstraße 2.

Die Soniitagsschule beginnt Sonntag , den
14. Sept., Borm. 11 -/, Ubr.

Nachm, i 'ii  Ubr : Versammlung für junge
Mädchen(Sonntags -Verein).

Abends 8-/- Ubr: Versammlung für Jeder¬
mann (Bibelsiunde).

Jeden Donnerstag. Abends8'/- Uhr: Gemein-
schaftsstunde.

Ev. Männer - »ud Jüngliiigsvereiu.
Sonntag . Nachm. 3 Uhr: Freier Verkehr.

Abends 9 Uhr: Vorstandssitzung.
Montag, Abends 9 Uhr: Gesangstnnde.
Mittwoch, Abends 8-/r Uhr: Vorstandssitzung.

Um 9 Uhr: Monatsversammlniig.
Freitag, Abends 8'h Uhr : Turnen.
Samstag, Abends 9 Uhr: Gebetsstunde.
Männer und Jünglinge sind hcrzl. eingeladen.

Jugendvcrein.
Sonntag , Nachm. 3 Ubr: Sviele rc.
Dienstag, Abends 8-/2 Ubr : Monatsversamml.
Freitag, Abends 8'/- Uhr: Turne».
Junge Leute unter . 17 Jahren sind herzlich

eingeladen.
Das Jahrcsscst der Vereine findet. Sonntag,

den 7. Sept., statt.
Christlicher Verein iunger Männer . Lokalitäten:

Nhcinstraße 54, Part.
Sonntag , Nacbm. 3 Ubr: Gesellige Zusammen¬

kunft. 5 Uhr: Soldaten-Versammlung.
Montag, Abends 9 UbrnMänncrchor.
Dienstag, Abends MzUhr : Bibelbesprechstiinde.
Mittwoch. Abends9 Uhr: Bibelbesprechstnnde

der Jugend-Abth.
Donnerstag. Abends 9 Ubr: Vosaunenchor.
Freitag, Abend? 9 Ubr: Turnen.
Samstag. Abends 9 Uhr: Gebetsstimde.

Evangelisches Gemeindehaus, Steingasse 9.
Das Lesezimmer iffSonn - und Feiertag? von

2—5 Ubr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versammlungjunger Mädchen.
Jungfraucii -Verein der Bergkirchcn-Gemeinde:

Nachm. 4'/-—7 Uhr.
Bersammluugcn

!m Gcmeiildcsaaldes Pfarrhauses, An der Ring¬
kirche 3.

Der Sonntagsverein der Ncukirchcngemcinde
fällt bis zum 14. September ans.

Mittwoch, Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde
des Nähvereins.

Katholische Kirche.
15. Sonntag nach Pfingsten. — 31. Ang. 1902.

Pfarrkirche zum hl. Bonifatins.
Erste bl. Messe um 5.80, zweite6.30, dritte

(Militärgottesdiensi) 8, vierte (Kindergottcsdicnst)
S, Hochamt 10, letzte bl. Messe 11.30.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht mit Scaen. (522.)
An den Wochentagen sind die hl. Messen5.30,

6.15, 6.45 ». 9.15 Ubr. 6.15 Ubr sind Scbulmessen
und zwar Montag und Donnerstag für die Schule
an der Bleichstraße, Dienstag 1111b Freitag für die
am Bliicberplatz und an der Rbemstraße. Mittwoch
ii. Samstag für die an der Lnisenstraße, die höhere
Mädchenschule und die Institute.

Gelegenheit zur Beichte ist Doiinerstaa 6—7,
Samstag 5—7 und nach 8 Ubr, sowie Sonntag von
5.30 an. Samstag 5 Uhr Salve.

Maria -Hilf -Kirchc.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte 6.

zweite keil. Messe 7.80, Kindergotlcsdienst(Amt)
8.45, Hochamt mit Predigt 10  Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht. (506.) Abends
6 Uhr gestiftete Krcuzwegandachtfür die armenSeclcn.

A» den Wochentagensind die best. Messen
um 6.15 (Doiinerstag in der SchwesteriihgiirkapeUe
Platterstraße 68) und 8.15 Ubr. 6.15 Ubr sind
Schnlniesien, und zwar Dienstag und Freitag für
die Castellstraße-Schiile, Mittwoch und Samstag für
die Lehrstraße-, Sliststraßescbule und die Jnstitutc

Donnerstag Nachm. 6- 7. Samstga 5—7 und
nach8 Uhr Gelegenheit zur Beichte. 5 Uhr Salve,

Altkatholische Kirche. Schwalbacherstraße.
Sonntag , den 31. Ang.. Vorm. 10 Uhr: Amt

mit Predigt. Lieder: No. 124, 110, 8, 11.
W. Krimmcl, Pfr.

Evangelisch -lutherischer Gottesdienst,
Adelheidstraßc 23.

Sonntag , den 31. Ang. (14. Sonnt , n. Triff.).
Vorm. 9'/- Uhr: Lescgottcsdienst.
Kapttsten-Wemeinde . Oranienstr. 54, Hlh. Pt.

Sonntag , den 31. August, Borm. 0,10  Ubr:
Predigt . Vorm. 11 Uhr: Kindergottesdienst. Nachm.
4 Uhr: Hauptgottesdienst.

In Dotzheim, Knrrcnweg 11, Abend« 8'/, Uhr:
Gottesdienstliche Versammlung.

Mittwoch. Abd«. 8'/- Uhr: Bet- n. Bibelstunde.
Donnerstag, Abends 8'/- Uhr: Uebnng desGesangvereins.

Methodisteu -G emeinde , Helenenstraße 1,1. Et
Sonntag , 31.Aug., Vorm. '/2l 0 Uhr: Predigt.

Vorm. 11 Uhr: Sonntagsschule. Abends 8 Uhr:
Predigt.

Montag, Abends 8'/r Uhr: Singstunde für
gem. Chor.

Dienstag, Abends 8'h Uhr : Bibelstnndc.
Donnerstog, Abends 8'/- Uhr: Jugendbund
Freitag, Abends 8'/- Uhr: Männerchor.

Prediger I . Schweißer.
Heilsarmee , Frankenstraße 13.

Jeden Abend8'/- Ubr, Sonntags auch Vorm.
10 Uhr: Verjaminluiig. Jedermann ' willkommen.

Russischer Gottesdienst.
Sonntag (10. Sonntag nach Pfingsten), Vorm.

11 Uhr: Hl. Messe. Große Kapelle. -
Anglican Chnrcli of 8t . Angustine ol

Canterbury.
Frankfurterstrasse 3.

Services.
Sundays: Holy Euch. 8: Mattins, Choral

Celebr. and Sermon, 11: Evensong and Litany,6
Mondays: none.
Tues. Thürs, and Sats. Holy Euch., 8.

followed by Mattins.
Wed. and Fri . Mattins and Lit . 1 D. 30

Celebration, 11.
Fri. and Holy days: Evensong. 6.

Chaplain: Rev. E. J. Treble,
Kaiser-Friedrich-ßing 36.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

ienz, 8, 9.25(Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9 50 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“). 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
..Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 71/* Uhr.
Biilets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Niederländische Dnmpfschilf-Rliedereij
Salonboote mit Schlafkabinen.

Tägliche Tourfahrten
ab Mainz 6 TThr Morgens,
„ Biebrich 6 Uhr 15 Min. Morgens,

in Köln 5 Ubr Nachmittags,
ab „ an Wochentagen 8 Uhr Abends,

., Sonn- n. Feiertagen 9 Uhr Abends
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg. Nachm

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens fvom 1. Juni bii
incl. 15. Aug. 8 Uhr Morgens),

in Köln 4 Uhr am folg. Nachm.,
ab .. 10 „ .30 Min. Abends,
., Cnblenz 7 „ 30 „ am folg. Morgen,

in Biebrich 3 .. 30 .. Nachm.

Tägliche Schnellfahrten vom 15. Mai bis 10. Sepl
ab Mainz 9 Uhr 45 Min. Morgens,
„ Biebrich 10 ., Morgens.

Anschluss per Staatsbahn:
ab Frankfurt a/M. 8 Uhr 22 Min.

Anschluss per Strassenbahp:
ab Wiesbaden /Bahnhöfe) 9 Uhr 21 Min. Morg
„ Eltville 10 Uhr 30 Mip. Morgens.

Anschluss per Kleinbahn:
ab Schlangenbad 8 Uhr 35 Min. Morgens,
„ Coblenz an Wochent. 2 Uhr 30 Min. Naohm,

.. Sonn- u.Feiert . 4Uhr 30M. „
in Köln an Wochentagen 7 Uhr Abend»

„ Sonn- u. Feiertagen 9 „
Anschluss an das Tourboot nach Rotterdam

ab Köln 7 Uhr 15 Min. Morgens,
in Goblenz 2 „ — „ Nachmittags,
in Eltville 8 ,. 06 „ Abends.

Abfahrt per Kleinbahn:
nach Schlangenbad 8 Uhr 15 Min. Abends,
in Biebrich 8 Uhr 40 Min. Abends.

Abfahrt per Staatsbahn:
nach Frankfurt und Wiesbaden 9 Uhr 11 Min

Abfahrt per Strassenbahn:
nach Wiesbaden 8Uhr 45 Min. bezw.8 Uhr 52 Min

Billigste Fahrpreise . Retourbillets bis Köln.
Fahvpreisermässigungfür Schüler u. Vereine

Alles Nähern zu erfahren bei der Tlanptagentui
;n Biebrich a/Rh. Schürmann & Co., sowie in
Wiesbaden hei Ludwig Engel, Reise-Büreau
Wilhelmstrasso 46. F329

Hn»ilnirg -Au,erik »-L!»le.
(Passage-Bureau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.’

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewvork:
28./8. Schnellpd. Auguste Victoria. 30.'8. Postd
Pennsylvania. 4./9. Schnellpd. Fürst Bismarck,
6./9. Postd. Moitke, 11./9. Schnellpd. Columbia,
13./fl. Postd. Patricia , 18./9. Postd. Pretoria
Nach Boston: 28./8. Postd. Arcadia, 14./9. Postd
Armenia, 1./10. Postd. Assvria. Nach Baltimorel
31./8. Postd. Brisgavia, 20./9. Postd. Athesia,
Nach Philadelphia : 2S./8. Postd. Arcadia, 14./9.
Postd. Armenia, 1./10. Postd. ASsyria. Nach
Neworieans: 15./9. Postd. Hoerde. Nach Montreal:
6,/9. Postd. Teutonia, 23./0. Postd. Frisia . Nach
Mexico: 28./8. Postd. Canadia. F330

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 329
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Kriesland“

am 19. Aug. in Antwerpen von Newyork ange¬
kommen. D. „Southwark“ am 20. Aug. von
Antwerpen nach Southampton und Newyork ab¬
gegangen. D. „Friesland“ am 23. August von
Antwerpen nach Newyork abgegangen. D.
„Kroonland“ am 23. Aug. von Newvork nach
Antwerpen abgegangen. D. „Zeeland“ am
25. Aug. in Newyork von Antwerpen angekommen.
D. „Vaderland“ am 25. Aug. in Antwerpen von
Newyork angekommen. — Antwerpen-Philadel-" - - or

SJtad »Ni>Bnlaj bei & 6 d)Hltnbug 'ldjen Hos-Bachbruileret ta BBieibaben.

phia-Dienst. D. „Switzerland“ am 20. Aug. von
Antwerpen nach Philadelphia abgegangen. D,
„Nedorland“ am 25. August Lizard passirt von
Philadelphia kommend (am 27. August 6 Uhr
Morgens in Antwerpen erwartet ).
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